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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Wabl, Blau-Meissner und Kollegen Nr.916/J, betreffend Rückstände bei 

verschiedenen Tiergattungen, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Grundsätzlich halte ich fest, daß alle acht Punkte der gegenständlichen 

Anfrage die Vollziehung des Lebensmittelgesetzes 1975 betreffen. Ich verweise 

demnach auf die Beantwortung der Anfrage Nr.915/J durch den hiefür zu­

ständigen Herrn Bundesminister für Gesundheit und öffentiicher Dienst. 

Zur Frage 3 möchte ich ergänzend bemerken, daß im Rahmen der Amt­

lichen Futtermittelkontrolle nach dem Futtermittelgesetz und den dazu er­

gangenen Verordnungen laufend Proben von Futtermitteln gezogen und auf 

ihre Verkehrsfähigkeit untersucht werden. Auf Schadstoffe wird dabei nur 

bezüglich der in der Futtermittelverordnung bisher geregelten Werte für 

AFLATOXIN und PERCHLORÄTHYLEN geprüft. Eine umfassendere Rege­

lung von Schadstoffgrenzwerten, insbesondere auch für Rückstände von 

Pflanzenschutzmitteln, ist erst in dem gegenwärtig in Begutachtung befind­

lichen Entwurf eines neuen Futtermittelgesetzes vorgesehen. Die Begutach­

tungsfrist läuft bis zum Jahresende. 
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